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1
Einleitung

Arbeitszeitregulierung ist ein wesentlicher
Beitrag zur „Dekommodifizierung“ des Be-
schäftigungsverhältnisses. Mit ihrer Hilfe
soll verhindert werden, dass die Dauer, aber
auch die Lage und Verteilung der Arbeits-
zeit, zum bloßen Anhängsel der Konkur-
renzerfordernisse werden, denen die Un-
ternehmen ausgesetzt sind. Historisch ist
dies durch die Reduzierung der Arbeitszei-
ten pro Tag, Woche und Jahr ermöglicht
worden. Der Hauptmotor, der immer wie-
der periodische Kompromisse mit den Un-
ternehmen über die Abgrenzung von Ar-
beitszeit und Freizeit erzwungen hat, waren
über mehr als ein Jahrhundert hinweg die
Gewerkschaften. Sicher, ohne die Beschäf-
tigten, ohne die vielen Mitglieder und,
wenn es darauf ankam, Streikenden hätten
die Gewerkschaften nie die Kraft gehabt,
die Arbeitszeitverkürzungen durchzuset-
zen. Aber die Tarifverträge, in denen defi-
niert wird, wer wie lange (und vielleicht
auch: wann) über die Zeit der abhängig Be-
schäftigten bestimmt, schließen die Ge-
werkschaften ab. Insofern bestimmen sie
über die Zeit der Beschäftigten mit. Die
Frage, wer Arbeitszeitpolitik macht, ent-
scheidet darüber, wer über Zeit bestimmt
oder zumindest mitbestimmt.

Diese „Mitbestimmung“ ist nicht mehr
selbstverständlich. In den 1990er Jahren ist
in Deutschland die Initiative in der Ar-
beitszeitpolitik mehr und mehr auf die Un-
ternehmen übergegangen. Der Schwer-
punkt verlagerte sich zunächst auf die Fle-
xibilisierung der Arbeitszeiten im Betrieb.
Der Betrieb ist auch der Dreh- und Angel-

Betreiben zurückgehenden – Dekommodi-
fizierung des Beschäftigungsverhältnisses
und Begrenzung der Arbeitszeit zu 
nutzen gelernt haben. Die gewerkschaftli-
chen Erfolge in der Arbeitszeitregulierung
schlossen zumindest in der Bundesrepu-
blik Deutschland stets einen Produkti-
vitätskompromiss mit den Arbeitgebern
ein: Arbeitszeitverkürzungen seien auf
wirtschaftliches Wachstum und steigende
Produktivität der Unternehmen zu grün-
den (Deutschmann et al. 1987). Indem im-
mer wieder aufs Neue die Claims über die
Zeit abgesteckt und damit für die Unter-
nehmen die Türen zu Kostensenkungen
durch Arbeitszeitverlängerungen versperrt
wurden, erwiesen sich die Arbeitszeitver-
kürzungen als „Rationalisierungspeitsche“
und als Treiber für innovations- und qua-
litätsorientierte Produktmarktstrategien.

Diese Kompromisskonstellation zwi-
schen Gewerkschaften und Arbeitgebern
war allerdings – neben den politischen
Kräfteverhältnissen – an zumindest zwei
wichtige wirtschaftliche Voraussetzungen
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punkt, über den Unternehmerverbände
seit einigen Jahren versuchen, die Arbeits-
zeiten wieder zu verlängern. An kollektive
Arbeitszeitverkürzungen, die stets wie ein
Vitaminstoß für Arbeitszeitregulierung ge-
wirkt haben, wagt heute kaum jemand zu
denken.

Die Rekommodifizierung, der die ver-
schiedenen Seiten des Beschäftigungsver-
hältnisses gegenwärtig unterworfen wer-
den (Bosch 2001), hat längst auch die Ar-
beitszeit erfasst. Die Zeit wird wieder stär-
ker vom Arbeitgeber bestimmt. Das
historisch erreichte Modell des Einflusses
von Gewerkschaften auf die Arbeitszeiten
ist zwar noch nicht überrollt, wird aber teil-
weise unterlaufen, und es scheint gelegent-
lich ins Leere zu greifen. Die Frage „Wer be-
stimmt über die Zeit?“ stellt sich neu. Mit
ihr setzen wir uns im Folgenden auseinan-
der, und damit zugleich mit den Akteuren,
also denjenigen, die Arbeitszeitpolitik ma-
chen.Wir gehen dabei in drei Schritten vor:
Nach einem Rückblick auf den traditionel-
len Arbeitszeitkompromiss beleuchten wir
die Hauptfelder seiner aktuellen Krise. Ab-
schließend richten wir den Blick auf die
unterschiedlichen Akteure, von denen heu-
te eine Revitalisierung der Arbeitszeitpoli-
tik ausgehen könnte.

2
Zeitkompromiss und 
gewerkschaftliche 
Gegenmacht 

Die gewerkschaftliche „Mitbestimmung“
über die Zeit konnte über Jahrzehnte hin-
weg darauf bauen, dass auch die Unterneh-
men Vorteile in der – nicht auf ihr eigenes
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gebunden: auf der einen Seite ein kontinu-
ierliches Wirtschaftswachstum, wie es die
Phase des Wirtschaftswunders kennzeich-
nete, und auf der anderen Seite Produk-
tionsmodelle zahlreicher Unternehmen,
die an den Prinzipien standardisierter Mas-
senproduktion ausgerichtet waren und
deshalb ohnehin auf der Abkoppelung der
Produktions- von der Marktökonomie und
der zeitökonomischen Rationalisierung
der Arbeit beruhten.

Dass die wirtschaftlichen und politi-
schen Geschäftsgrundlagen dieses Zeit-
kompromisses sich in den zurückliegenden
zwei Jahrzehnten wesentlich geändert ha-
ben und wie dies das Gefüge der Arbeits-
zeitregulierung in Deutschland erschüttert,
ist auch von uns bereits ausführlich analy-
siert worden (Haipeter/Lehndorff 2004;
Lehndorff 2006). Im vorliegenden Aufsatz
konzentrieren wir uns auf die politische
Seite dieses Umbruchs.

In der Arbeitszeitpolitik hatte sich, ent-
sprechend der korporatistischen Regulie-
rungsstrukturen des westdeutschen Sys-
tems der industriellen Beziehungen, eine
Hierarchie der Gestaltungsebenen und da-
mit eine Hierarchie der Arbeitszeitakteure
eingespielt. An der Spitze standen die Ge-
werkschaftszentralen als Takt- und Impuls-
geber der Arbeitszeitpolitik gegenüber der
Arbeitgeber-Tarifpartei. Die Betriebsräte
hatten hingegen die Aufgabe, sich auf die
Organisation und Kontrolle der Umset-
zung der Arbeitszeitnormen im Betrieb
und auf die Verhandlung von Abweichun-
gen, seien es bezahlte Mehrarbeit, Kurzar-
beit oder später dann Gleitzeitregelungen,
zu konzentrieren.Die Beschäftigten schließ-
lich waren, abgesehen von den Phasen des
offenen Tarifkonflikts, insofern mehr Ob-
jekte als Subjekte der Arbeitszeitpolitik, als
sie durch die kollektiven Vereinbarungen
geschützt wurden. Individuelle Arbeitszeit-
gestaltung innerhalb standardisiert regu-
lierter Arbeitszeiten geschah in der Regel
informell.

Bereits die Einführung der Gleitzeit in
den Angestelltenbereichen passte nicht so
recht in die Hierarchie der Gestaltungsebe-
nen und war deshalb seitens der Gewerk-
schaften zunächst nicht Gegenstand von
Gestaltung, sondern Gegenstand von Miss-
trauen. Die Gewerkschafts- und Betriebs-
ratspolitik war traditionell auf die macht-
politisch ausschlaggebende Klientel orien-
tiert: die männlichen Industriearbeiter.
Weder Angestellte noch Frauen, die ab den
1960er Jahren immer zahlreicher und vor-

rangig als Teilzeitbeschäftigte den Arbeits-
markt betraten, wurden als gesonderte In-
teressengruppen wirklich wichtig genom-
men.

Die wirtschaftlichen Grundlagen die-
ser klassischen Arbeitszeitpolitik wurden in
den 1980er Jahren zwar schwächer, doch
mit einer in Europa beispiellosen Kraftan-
strengung, dem Streik für den Einstieg in
die 35-Stunden-Woche, konnten zumin-
dest Teile der bundesdeutschen Gewerk-
schaften ihre Gegenmacht im Zeitkonflikt,
ihre Mit-Bestimmung über die Zeit, zu-
nächst verteidigen. Auch der Mitglieder-
rückgang, unter dem viele Gewerkschaften
anderer westlicher Länder bereits zu leiden
hatten, konnte vorerst aufgehalten werden.
Doch der große Erfolg von 1984 ging mit
neuen Herausforderungen einher. Spätes-
tens in den 1990er Jahren wurde das Pro-
blem offensichtlich: Die „Verbetriebli-
chung“ der Arbeitszeitpolitik (Schmidt/
Trinczek 1999) stellte sowohl die Hierar-
chie der Regulierungsebenen infrage als
auch das politische Machtgefüge, das ihr
entsprach. Heute lässt sich die Arbeitszeit-
regulierung als eine zerklüftete Landschaft
beschreiben. In ihr sind drei große Pro-
blemfelder auszumachen, die wir im Fol-
genden in aller Kürze umreißen.

3
Krisenregionen der 
Arbeitszeitregulierung

Wie wirksam Arbeitszeitregulierung ist,
lässt sich am einfachsten an der Dauer der
„normalerweise“,also tatsächlich im Durch-
schnitt gearbeiteten Wochenstunden von
Vollzeitbeschäftigten ablesen. Betrachtet
man diesen Basis-Indikator, so ist – aus der
Sicht von Gewerkschaften – die Lage besser
als die Stimmung. Die gewöhnliche Wo-
chenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten,
wie sie vom Mikrozensus bzw. der Eu-
ropäischen Arbeitskräftestichprobe ausge-
wiesen wird, liegt in Ost- wie in West-
deutschland bei rund 40 Stunden und da-
mit ungefähr im EU-Durchschnitt (vgl. da-
zu und zum Folgenden Lehndorff/Wagner
2004a). Hinter den Durchschnittszahlen
verbergen sich aber Ausdifferenzierungen
(Seifert 2007): Männer arbeiten länger als
Frauen, Angestellte länger als Arbeiter, und
beide Unterschiede werden selbst bei Voll-
zeitbeschäftigten allmählich größer. Die
stärkste Ausdifferenzierung jedoch ist die

zwischen Vollzeit und Teilzeit. Insbesonde-
re durch den Boom der Minijobs sinkt die
durchschnittliche Arbeitszeit von Teilzeit-
beschäftigten, und diese sind in der großen
Mehrzahl Frauen.

Sehen wir uns also die zerklüftete
Landschaft der Arbeitszeitregulierung an,
die Hauptfelder ihrer Krise. Diese Pro-
blembereiche – oder „Länder“ der Arbeits-
zeitregulierung, wie wir sie bezeichnen
wollen – lassen sich jeweils am Beispiel be-
stimmter Beschäftigtengruppen besonders
deutlich herausarbeiten. Dies bedeutet je-
doch nicht, dass nicht auch andere Be-
schäftigtengruppen von diesen Problemen
betroffen wären. Ganz im Gegenteil: In der
betrieblichen Wirklichkeit treten die Kri-
senfelder der Arbeitszeitregulierung häufig
gebündelt und geballt in Erscheinung.

3.1 DAS STAMMLAND

Beginnen wir mit den Bereichen, in denen
die Gewerkschaften mithilfe der Flächenta-
rifverträge die tatsächlichen Arbeitszeiten
nach wie vor unmittelbar beeinflussen.
Hier liegt das Stammland der Arbeitszeitre-
gulierung. Wie die Entwicklung spätestens
seit 2004 zeigt, werden gerade hier die
großen Konflikte um die Dauer der Ar-
beitszeit ausgetragen.

Zum Stammland der Arbeitszeitregu-
lierung gehören vor allem die größeren Be-
triebe der Industrie: Hier sind die Arbeits-
zeiten am kürzesten, und hier sind sie am
stärksten (aber auch am flexibelsten) regu-
liert (Lehndorff/Wagner 2004a; Bauer et al.
2004). Die Tarifbindung ist überdurch-
schnittlich hoch, und Betriebsräte und Ge-
werkschaften sind besonders einflussreich.
Die Großbetriebe der Industrie sind so et-
was wie die Flaggschiffe des Tarifvertrags-
systems. Erschütterungen im Stammland
zeigen Wirkungen in vielen anderen Berei-
chen. Nicht allein bei den mittelgroßen Be-
trieben derselben Branchen, die verständli-
cherweise für sich einfordern, was den
mächtigen Konzernen zugestanden wird,
sondern ebenso in Dienstleistungsbran-
chen wie dem Einzelhandel oder der Deut-
schen Bahn. In enger Wechselwirkung mit
dem politischen Klimawandel in den
Hochburgen der deutschen Exportwirt-
schaft stand insbesondere der Angriff der
Landesregierungen auf Arbeitszeiten und
Tarifordnung des öffentlichen Dienstes.

Was sich in den vergangenen Jahren
dramatisch verändert hat, ist vor allem die
Infragestellung der traditionellen Kompro-
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missstruktur der „Konfliktpartnerschaft“
durch Teile der Arbeitgeberverbände, die
sich durch die wechselseitige Anerkennung
von Interessen auszeichnete (Müller-
Jentsch 1999). Mit Verweis auf Renditefor-
derungen, Auslagerungsdruck oder Stand-
ortkonkurrenz werden Betriebsräte und
Gewerkschaften zu Konzessionen bei der
Reduzierung von Arbeitsstandards gerade
auch in der Arbeitszeit gedrängt, die die
Prägekraft der Flächentarifverträge auszu-
hebeln drohen. Der Versuch, mit Hilfe des
Pforzheimer Abkommens Abweichungen
vom Flächentarifvertrag zu regulieren,
ist eine Reaktion auf den sich ausbreiten-
den informellen Wildwuchs, häufig als
„betriebliche Bündnisse“ drapiert, und
auf die nachlassende Tarifbindung der
Unternehmen (Haipeter/Schilling 2006;
Kohaut/Schnabel 2006).1 Unternehmen,
die heute darauf verzichten, sich einem Ar-
beitgeberverband anzuschließen oder die
gar aus ihm austreten, haben in vielen Fäl-
len nur eine geringe Gegenwehr von Ge-
werkschaften zu befürchten. Die Schwäche
der Arbeitgeberverbände ist daher die
Kehrseite einer wachsenden organisations-
und betriebspolitischen Schwäche der Ge-
werkschaften. Der Anteil der in DGB-Mit-
gliedsgewerkschaften organisierten abhän-
gig Beschäftigten ist zwischen 1995 und
2004 von etwa 29 % auf nur noch 18 % ab-
gesackt – dies ist der zweitstärkste Rück-
gang unter den Ländern der EU-15, der den
Organisationsgrad der Gewerkschaften in
Deutschland auf Rang 17 innerhalb der er-
weiterten EU zurückgeworfen hat (Kohl et
al. 2006).

In den Auseinandersetzungen der ver-
gangenen Jahre lässt sich eine bedeutsame
Veränderung der tarifpolitischen Land-
schaft beobachten. Während früher der
Satz galt, dass durch Tarifverträge die Kon-
flikte eine Zeit lang stillgelegt wurden, lebt
ein Tarifvertrag heute davon, dass er von
der Konfliktbereitschaft der Beschäftigten
in den Betrieben gestützt wird. Über einen
längeren Zeitraum hinweg haben die Ge-
werkschaften bei vitalen Themen wie der
Arbeitszeitpolitik keinen betriebspoliti-
schen Gestaltungsanspruch mehr ange-
meldet. Dies zu ändern, ist ein Ziel der neu-
erlichen Hinwendung zur gewerkschaftli-
chen Betriebspolitik insbesondere in der
Metallindustrie. Wenn es den Gewerk-
schaften damit gelingt, für die Beschäftig-
ten im Betrieb wieder unmittelbar präsent
zu werden, wird sich dies zugleich vorteil-
haft auf die Erschließung des Neulandes

der Arbeitszeitregulierung auswirken, dem
wir uns jetzt zuwenden.

3.2 NEULAND

Im Neuland der Arbeitszeitregulierung ha-
ben Tarifverträge nur vermittelt oder abge-
schwächt – wenn überhaupt – Spuren in
den Arbeitszeitrealitäten hinterlassen. Am
offensichtlichsten ist diese Situation dort,
wo hoch qualifizierte Angestellte arbeiten.
Sie haben traditionell längere Arbeitszeiten
als andere Beschäftigtengruppen, wofür in
der Angestelltenforschung unter anderem
eine höhere Karriere- und Beitragsorien-
tierung der Angestellten verantwortlich ge-
macht wird (Kotthoff 1997). Zugleich fal-
len dort neue Steuerungsformen, die auf
die Eigeninitiative der Beschäftigten zur Er-
reichung der Unternehmensziele setzen,
auf einen besonders fruchtbaren Boden
(vgl. am Beispiel der Zeitungsredakteure:
Haipeter 2004 und den Beitrag von Krat-
zer/Sauer in diesem Heft). Zwar ließe sich
einwenden, dass höher und hoch qualifi-
zierte Angestellte für die Zukunft der Ar-
beitszeitregulierung keine ausschlaggeben-
de Bedeutung haben werden. Das Problem
ist aber, dass diese Beschäftigtengruppen
eine Vorreiterfunktion für neue Formen
der Arbeitsorganisation ausüben, die von
dort auf unterschiedliche Bereiche der Ar-
beitswelt ausstrahlen, sodass sie sich
zukünftig auf die Arbeitszeit anderer
großer Teile der Beschäftigten auswirken
können (Lehndorff 2006).

Seit Beginn der 1990er Jahre wird in
vielen Unternehmen eine Koppelung der
Produktion von Gütern und Dienstleistun-
gen an Marktschwankungen durchgesetzt.
Zugleich werden Unternehmensstrategien
und Geschäftsfeldstrukturen stärker an Fi-
nanzmarkterwartungen ausgerichtet. Out-
sourcing, Standortkonkurrenz und Leihar-
beit werden systematisch als Mittel der
Konfrontation der Beschäftigten mit der
Konkurrenz auf Güter- und Arbeitsmärk-
ten genutzt. Damit verbunden ist sowohl
eine restriktive Personalpolitik als auch ein
Druck auf Interessenvertretungen und Kol-
lektivverträge. Die Beschäftigten müssen
sich die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes täg-
lich aufs Neue erarbeiten, und sie tun dies
am besten in eigener Initiative. Die restrik-
tive Personalpolitik behindert den Abbau
von Arbeitszeitsalden wegen fehlender Ver-
tretungsmöglichkeiten, und die Konfronta-
tion von Beschäftigten mit Konkurrenz auf
dem Güter- und Arbeitsmarkt kann eine

Haltung fördern, bestehende Arbeitszeitre-
gelungen in eigener Regie zu unterlaufen,
um den Anforderungen gerecht werden zu
können.

Die Veränderungen der Arbeitsorgani-
sation hinterlassen bereits Spuren bei den
Arbeitszeiten. Betrachtet man die Beschäf-
tigten mit überdurchschnittlich langen Ar-
beitszeiten, dann springt die enge Ver-
knüpfung von Selbststeuerung der Arbeits-
zeiten und Leistungsdruck ins Auge. So lie-
gen bei einem Drittel der Beschäftigten, die
ihre täglichen Anwesenheitszeiten selbst
steuern, die tatsächlichen Wochenarbeits-
zeiten um mehr als vier Stunden über der
vertraglichen Arbeitszeit. Zugleich geben
Beschäftigte mit langen Arbeitszeiten be-
sonders häufig an, ständig unter Zeitdruck
zu arbeiten (Bauer et al. 2004, S. 99ff.). In
einer von ver.di durchgeführten Befragung
erklärten 68 % der Antwortenden, dass
Ausmaß und Tempo ihrer Arbeit vor allem
von den direkten Anforderungen der Kun-
den bzw. anderer Abteilungen abhingen; an
zweiter und dritter Stelle wurden selbst ge-
steckte Ziele (42 %) und Vorgaben der Vor-
gesetzten (37 %) genannt (Lehndorff/Wag-
ner 2004b).Wenn Leistungssteuerung über
die Konfrontation mit Kundenanforderun-
gen ein derartiges Gewicht bekommt und
dies auf betriebliche Milieus mit traditio-
nell schwacher Arbeitszeitregulierung
trifft, dann sind die Rahmenbedingungen
für Arbeitszeitverlängerung in eigener In-
itiative besonders günstig.

3.3 NIEMANDSLAND

Nehmen wir nun einen Perspektivenwech-
sel vor: Die Veränderungen der Arbeitszei-
ten von Frauen im Lebenslauf markieren
ein Feld, das bislang weitgehend unbeein-
flusst von Arbeitszeitregulierung geblieben
ist. Im Unterschied zu Männern ist die Ent-
wicklung von Arbeitszeiten und Einkom-
men von Frauen entscheidend durch die
Existenz (und die Zahl) von Kindern ge-
prägt. Deutschland gehört zu den Ländern,
in denen die Geburt von Kindern eine 

1 Zwar gibt es im Rahmen tariflicher Öffnungsklau-
seln seit Jahren bereits zahlreiche Betriebsverein-
barungen über kürzere Arbeitszeiten, doch bei den
Abweichungen vom Tarifvertrag auf der Basis des
„Pforzheimer Abkommens“ geht es, wenn Ar-
beitszeit eine Rolle spielt (was bei rund 60 % der
über 900 bis Ende 2006 abgeschlossenen Ergän-
zungstarifverträge der Fall ist), um Arbeitszeitver-
längerungen.
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Dabei ist jedoch zu beachten, dass Un-
ternehmen zwar Akteure der Arbeitszeit-
politik sein können, aber keine Triebkräfte
der Arbeitszeitregulierung sind. Das eigen-
ständige Interesse von Unternehmen an
Kollektivverträgen beschränkt sich auf de-
ren Ordnungs- und Befriedungsfunktion
und auf die Vermeidung von Such- und
Verhandlungskosten. Doch aus diesen In-
teressen allein entstehen noch keine Tarif-
verträge. Diese gibt es nur, weil die Be-
schäftigten ein starkes Interesse an deren
Schutz-, Partizipations- oder Verteilungs-
funktion haben (Bispinck/Schulten 1998).
Wenn kollektive Arbeitszeitregulierungen
existieren, dann können Unternehmen
durchaus von ihnen profitieren, doch ent-
standen sind sie bislang nur im Konflikt mit
den Unternehmen. Es ist nicht ersichtlich,
warum sich dies in Zukunft ändern sollte.

Allerdings stellt die verstärkte Initiative
von Unternehmen in der Arbeitszeitpolitik
eine Herausforderung an die Gewerkschaf-
ten dar, sich ebenfalls auf betrieblicher Ebe-
ne stärker zu engagieren. Die Notwendig-
keit, eine aktive gewerkschaftliche Betriebs-
politik zu entwickeln, ist mittlerweile un-
strittig. Insbesondere in der IG Metall gibt
es dazu verschiedene Ansätze mit interes-
santen Erfahrungen sowohl hinsichtlich ei-
ner möglichen Stärkung der gewerkschaft-
lichen Verhandlungsposition als auch einer
möglichen Verbesserung der Mitgliederre-
krutierung (Huber et al. 2006).

4.2 …BESCHÄFTIGTE

So wie Arbeitszeitregulierung stets ein we-
sentlicher Beitrag zur Dekommodifizie-
rung des Beschäftigungsverhältnisses war,
ist die gegenwärtige Schwächung der Ar-
beitszeitregulierung ein Bestandteil der
großen Rekommodifizierungs-Tendenz.
Eine neuerliche Umkehr dieser Tendenz
würde ganz sicherlich nicht einfach aufs
Neue die traditionellen Formen des
Schutzes der Beschäftigten vor der unge-
pufferten Wirkung der Konkurrenz auf
dem Güter- und Arbeitsmarkt annehmen
können. Um es auf einen einfachen Nenner
zu bringen: Der Schutz der Beschäftigten
würde in stärkerem Maße, als dies in den
traditionellen Regulierungsformen mög-
lich und intendiert war, Instrumente zum
Selbstschutz beinhalten.

Die Einhaltung oder Erneuerung kol-
lektivvertraglichen Schutzes erfordert heu-
te auf der einen Seite in vielen Fällen ein
wesentlich intensiveres betriebliches Enga-

Erstens: Tarifverträge leben heute davon,
dass sie von der Konfliktbereitschaft der
Beschäftigten in den Betrieben getragen
werden. Sie müssen aber – zweitens – nicht
allein von Kollektiven verteidigt, sondern
auch von einzelnen Beschäftigten als nütz-
lich erkannt werden. Und drittens ist Ar-
beitszeitpolitik ein sowohl über die Tarif-
politik als auch die Betriebspolitik hinaus-
reichendes Feld. All dies hat weitreichende
Konsequenzen für die Frage, wer zukünftig
Arbeitszeitpolitik machen muss, wenn Zeit
nicht immer einseitiger von Unterneh-
mensinteressen bestimmt werden soll.

4
Neue Akteurskonstella-
tionen: Gewerkschaften
und…

Die Gewerkschaften haben ihre Initiative in
der Arbeitszeitpolitik verloren. Welche
Chancen bieten sich ihnen, verlorenes Ter-
rain zurückzuerobern? Der Ausgangsge-
danke für die Beantwortung dieser Frage
ist, so meinen wir, dass eine veränderte Ar-
beitswelt eine veränderte Arbeitszeitregu-
lierung benötigt, und diese von einem 
neuen Zusammenspiel verschiedener ar-
beitszeitpolitischer Akteure getragen sein
wird. Sehen wir uns die möglichen Akteu-
re der Reihe nach an.

4.1 …UNTERNEHMEN

Von Unternehmensseite geht seit den
1990er Jahren in Deutschland die stärkste
arbeitszeitpolitische Initiative aus. Waren
früher die Gewerkschaften die Vorkämpfer
der Arbeitszeitpolitik mit dem Leitthema
der Arbeitszeitverkürzung, so sind es jetzt
die Unternehmen mit Leitthemen wie Fle-
xibilisierung oder Arbeitszeitverlängerung.
Weitblickende Manager nehmen jedoch
auch Gestaltungsthemen wie „work-life-
balance“ oder variable Lebensarbeitszeiten
in den Blick (Riedmann et al. 2006). Häu-
fig mag dies zunächst nicht mehr sein als
ein programmatischer Anspruch, doch es
wäre grundverkehrt, dies als modisches
Wortgeklingel abzutun. Insbesondere bei
den zuletzt genannten Gestaltungsthemen
sind neuartige betriebliche und überbe-
triebliche Koalitionen vorstellbar, in denen
zugleich ein wertvolles Druckpotenzial ge-
genüber der Bildungs- und Familienpolitik
des Staates liegen kann.

Reduzierung des Arbeitsangebotes von 
Frauen auslöst, sei es in Form eines mittel-
bis langfristigen Rückzugs aus der Er-
werbstätigkeit oder in Form eines Verbleibs
in Teilzeit nach der „Kinderpause“ (Anxo
et al. 2006). Das Dilemma besteht darin,
eine „Entlastung der ,rush hour of life’“
(Klammer 2005) zu erreichen, ohne auf be-
rufliche Entwicklungsmöglichkeiten ver-
zichten zu müssen. Frauen, die sich – ähn-
lich wie Männer – beruflich entwickeln
möchten, werden häufig vor die harte Wahl
zwischen Kind und eigenständiger Er-
werbstätigkeit gestellt.

Selbstverständlich drückt sich hier vor
allem die rückständige Struktur des Steuer-
und Sozialversicherungssystems und der
„Familienpolitik“ in Deutschland aus, die
gegenwärtig – mit einer Verzögerung von
über 30 Jahren gegenüber nordeuropäi-
schen Ländern – vor allem am Thema Kin-
derbetreuung ins Zentrum der öffentlichen
Aufmerksamkeit gerät (vgl. dazu den Bei-
trag von Heitkötter/Lange in diesem Heft).
In einer geradezu symbiotischen Bezie-
hung zu diesen konservativen Rahmenbe-
dingungen befindet sich die vorherrschen-
de Arbeitszeitrealität. Der bevorzugte Wie-
dereinstieg für Frauen nach mehrjähriger
„Kinderpause“ ist die Teilzeitarbeit, der
Weg zur Fortsetzung der beruflichen Kar-
riere im Rahmen einer Vollzeittätigkeit
bleibt zumeist versperrt (Beckmann 2002;
O’Reilly/Bothfeld 2002).

Wenn Frauen, die sich in Erwerbstätig-
keit befinden, nach ihren Arbeitszeitwün-
schen befragt werden, stehen Arbeitszeiten,
die sie im Sinne lebensphasenbezogener
Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit ihrer
Lebenssituation anpassen können, ganz
oben auf ihrer Wunschliste (Klenner 2005).
Insgesamt tendieren die Arbeitszeitwün-
sche von Frauen am stärksten – in Deutsch-
land ähnlich wie in einigen anderen EU-
Ländern – zur 30-Stunden-Woche (Bie-
lenski et al. 2002). Die 30-Stunden-Woche,
oder „kurze Vollzeit“ (Spitzley 2006), wird
stark nachgefragt, aber wenig angeboten.
In der Tarifpolitik spielt sie bislang keine
Rolle. Es fehlen also sowohl im Betrieb als
auch in den sozialstaatlichen Rahmenbe-
dingungen noch weitgehend die materiel-
len Voraussetzungen für eine tatsächliche
Entscheidungsfreiheit über die variable Ge-
staltung der Lebensarbeitszeit von Frauen
und Männern.

Ziehen wir eine kurze Zwischenbilanz.
Die Charakterisierung der Krisenregionen
führte bislang zu drei Schlussfolgerungen:
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gement, als dies in traditionellen Tarifbe-
wegungen üblich war. Der äußerste Aus-
druck dieses Zwangs zu gewerkschaftlicher
„Basisarbeit“ sind die sogenannten „orga-
nizing“-Kampagnen in Branchen mit be-
sonders schlechten Arbeitsbedingungen
und geringem gewerkschaftlichen Organi-
sationsgrad. Es wäre ein fundamentaler Irr-
tum zu glauben, hier gehe es um Mobilisie-
rung von „Kollektiven“: Im Mittelpunkt
derartiger Kampagnen stehen die einzel-
nen Beschäftigten.

Auf der anderen Seite provozieren neue
Formen der Arbeitsorganisation den Ver-
such, den einzelnen Beschäftigten mehr
Möglichkeiten zu eröffnen, zu Hauptper-
sonen in der Arbeitszeitregulierung zu wer-
den und ihre unterschiedlichen Lebensla-
gen und individuellen Interessen in die Ar-
beitszeitgestaltung einfließen zu lassen.
Wenn das Management die Verantwortung
der Einzelnen für den Erfolg des Unterneh-
mens ins Zentrum rückt, dann gilt es, die
darin mitschwingende Partizipationsver-
heißung konkret werden zu lassen. In der
Praxis stehen Autonomie und Partizipation
jedoch häufig nur auf dem Papier. Die 
Probleme kommen aus zwei grundver-
schiedenen Richtungen (Haipeter 2006):
Teilweise ist eine Rückkehr der Hierarchie zu
beobachten, bei der Partizipationsnormen
der Arbeitszeitregulierung von den unte-
ren Führungskräften für weitgehend un-
wirksam erklärt werden. Demgegenüber
ziehen sich bei einer konsequenten Markt-
steuerung, die bislang vor allem in Ange-
stelltenbereichen anzutreffen ist, die Vorge-
setzten häufig aus der Verantwortung für
die Arbeitszeit weitgehend zurück mit der
Begründung, dass die Beschäftigten selbst
für die Einhaltung der Arbeitszeitnormen
und die Rückführung überschüssiger Ar-
beitszeiten zu sorgen hätten.

Partizipative Arbeitszeitgestaltung wi-
derspricht diesen beiden gegensätzlichen
Strömungen gleichermaßen. Sie zielt darauf
ab, dass Beschäftigte an der Gestaltung ih-
rer Arbeitsbedingungen in Aushandlungen
mit ihren Führungskräften beteiligt sind, al-
so nicht allein „Handlungsautonomie“,
sondern auch „Verhandlungsautonomie“
haben (Moldaschl 2001, S. 136). Letztlich
stehen dabei die Rahmenbedingungen zur
Debatte, die für mögliche Restriktionen der
Handlungsautonomie sorgen.

Kollektivverträge können durchaus so
gestaltet werden, dass sie derartig prozess-
bezogene Normen enthalten, die dem indi-
viduellen Interessenhandeln der Beschäf-

tigten Ansatzpunkte bieten (Boes/Trinks
2006). Wir nennen derartige Normen
„Haltegriffe“, denn die Beschäftigten müs-
sen selber nach ihnen greifen, und kein
wohlmeinender Betriebsrat oder Gewerk-
schaftsfunktionär kann ihnen das abneh-
men. Die praktischen Erfahrungen mit
„Haltegriffen“ sind höchst unterschiedlich,
teilweise sogar gegensätzlich (Haipeter/
Lehndorff 2004). Das ausschlaggebende
Erfolgskriterium scheint uns nicht in den
objektiven Rahmenbedingungen, sondern
im Umgang der betrieblichen Akteure und
insbesondere des Betriebsrats mit der Re-
gulierung zu liegen. Für die Stärkung der
Verhandlungsautonomie der Beschäftigten
unter den Bedingungen von Marktsteue-
rung wird nicht allein ein neuer Typ von
Kollektivverträgen mit neuen Prozessnor-
men für Beschäftigte und ihre Interessen-
vertretungen benötigt, sondern auch – und
vor allem – ein neuer Umgang mit ihnen.
Zur Debatte steht hier letztlich das Selbst-
verständnis von Betriebsräten.

4.3 …BETRIEBSRÄTE

Betriebsräte sind die „Anker“ der Arbeits-
zeitregulierung im Betrieb, weil es eine
Vielzahl vitaler Funktionen der Arbeits-
zeitpraxis gibt, die nur sie ausfüllen kön-
nen. Dazu gehört zunächst die Gegen-
machtfunktion der Aushandlung von Be-
triebsvereinbarungen zur Arbeitszeit mit
starken Autonomie- und Partizipations-
rechten für die Beschäftigten, und mit star-
ken „Mitbestimmungsschwellen“ für ihr
eigenes Arbeitszeithandeln. Teil der Gegen-
machtfunktion ist auch die Lösung von Ar-
beitszeitproblemen im Konflikt mit dem
Management. Eine wichtige Voraussetzung
für eine wirksame Gegenmacht ist aber
auch, dass die Betriebsräte eine Gestal-
tungsmacht mit eigenen arbeitszeitpoliti-
schen Konzepten sind. Und schließlich
müssen sie als Ordnungsmacht in dem Sin-
ne fungieren, dass sie einen Überblick über
die Arbeitszeitentwicklungen behalten und
bei Fehlverläufen korrigierend eingreifen.
In einer Situation, in der Beschäftigte ihre
individuellen Arbeitszeitinteressen artiku-
lieren, wird die „Ordnungsmacht“ aber nur
dann entwickelt werden können, wenn die
Betriebsräte die Beschäftigten als Experten
in eigener Sache respektieren, sie in der
Wahrung individueller Autonomie- und
Partizipationsansprüche gegenüber dem
Management unterstützen, ihnen also Hil-
fe zur Selbsthilfe anbieten.

Eine solche – zweifellos anspruchsvolle
– Form der Interessenvertretung, bei der
konfliktfähiges Co-Management mit einer
ausgeprägten Partizipationsorientierung
verbunden ist, lässt sich als partizipations-
orientiertes Interessenmanagement be-
schreiben (vgl. zur Typologie von Interes-
senvertretungen unter den Bedingungen
flexibler Arbeitszeitgestaltung: Haipeter
2006). Interessant an den sicherlich derzeit
nicht weit verbreiteten „partizipations-
orientierten Interessenmanagern“ ist vor
allem, dass ihnen das von den Erfahrungen
der Partizipation geprägte Selbstverständ-
nis der Beschäftigten einen neuartigen
Rückhalt gibt. Gerade im Neuland der Ar-
beitszeitregulierung werden solche neuen
Erfahrungen der Interessenvertretung
durch Betriebsräte gesammelt, die durch-
aus auch Anregungen für die starken Be-
triebsräte des Stammlandes bieten. Doch
zu einer Massenerscheinung kann diese
schwierige Neuorientierung erst dann wer-
den, wenn der kräftepolitische Hinter-
grund dies begünstigt. Wichtige Vorausset-
zungen dafür sind die Hilfe der Gewerk-
schaften, der institutionelle Hintergrund
des Betriebsverfassungsgesetzes und Tarif-
verträge. Gute tarifliche Leitplanken im
Sinne materieller und prozeduraler Min-
deststandards sind wiederum wichtige Vor-
aussetzungen für gute Betriebsvereinba-
rungen zur Arbeitszeit mit starken Halte-
griffen für die Beschäftigten und wirksa-
men Mitbestimmungsschwellen für die
Betriebsräte.

Vor dem Hintergrund der oben be-
schriebenen Hinwendung der Gewerk-
schaften zur Betriebspolitik ist dies nicht
mehr gleichbedeutend mit der klassischen
Aufgabenverteilung zwischen Betriebsrat
und Gewerkschaft, die häufig als Arbeits-
teilung zwischen verschiedenen Ebenen
der Politik verstanden wurde – der betrieb-
lichen Ebene einerseits, der Verantwortung
für die Flächentarifverträge andererseits.
Das veränderte, den Betrieb wieder stärker
ins Zentrum rückende Selbstverständnis
von Gewerkschaftspolitik schließt – ähn-
lich wie bei den Betriebsräten – ein Ernst-
nehmen der individuellen Beschäftigten-
interessen ein. Im Unterschied zu den Be-
triebsräten jedoch sind Gewerkschaften auf
allen Ebenen gefordert: nicht allein im Be-
trieb, sondern ebenfalls in der „großen Po-
litik“.
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4.4 …POLITIK

Die Menschen in Deutschland beobachten
die Gewerkschaften mit wieder zunehmen-
der Sympathie, trauen ihnen jedoch weni-
ger Durchsetzungskraft denn je zu. Dies
war die Quintessenz einer Allensbach-Stu-
die aus dem vergangenen Jahr (Köcher
2006). Innerhalb von nur drei Jahren stieg
der Anteil der Menschen, die sich einen
stärkeren gewerkschaftlichen Einfluss auf
die Politik wünschen, von 28 % auf 44 %.
Noch stärker aber stieg der Anteil derjeni-
gen, die den Einfluss der Gewerkschaften
auf die Regierungspolitik als gering ein-
schätzen: von 36 % auf 60 %. Die für die-
sen Erdrutsch, und zwar in seinen beiden
Aspekten, einschneidende Erfahrung im
betreffenden Dreijahres-Zeitraum von
2003 bis 2005 war die Verkündung und
Durchsetzung der Agenda 2010.

Auch für die gewerkschaftliche Betriebs-
politik auf dem Feld der Arbeitszeit ist die-
se Beobachtung äußerst relevant. Indivi-
duelle Gestaltungsmöglichkeiten der Ar-
beitszeit sind für die Mehrheit der abhän-
gig Beschäftigten nur realisierbar, wenn sie
Rückenstärkung durch kollektivvertragli-
che Normen erhalten – aber für immer
mehr Beschäftigte ist demgegenüber die
Rückenstärkung durch staatliche Politik
vorrangig. Der Staat ist in Deutschland seit
Langem ein sehr wichtiger Akteur in der
Arbeitszeitpolitik. Dies drückt sich zum ei-

nen in sozialen Schutzrechten wie dem Ar-
beitszeitgesetz aus – auch wenn Deutsch-
land zur Minderheit der EU-Länder ge-
hört, in denen die Arbeitswoche noch nicht
gesetzlich auf 40 Stunden oder weniger be-
grenzt ist (Lehndorff 2001; eironline 2006).
Der Staat agiert aber zum anderen auch –
und dies zum Teil noch wirksamer – auf in-
direkte Weise. So werden durch den Man-
gel an Kinderbetreuungsmöglichkeiten
und durch die kostspielige Subventionie-
rung der männlichen Hauptverdiener-Ehe
sehr kurze Arbeitszeiten von Frauen be-
günstigt oder gar erzwungen.

Die Lösung dieser Probleme rückt in
Deutschland erst dann näher, wenn eine
bessere tarifvertragliche Gestaltung von Le-
bensarbeitszeit anknüpfen kann an einer
veränderten staatlichen Politik. Der Ver-
gleich mit einigen anderen europäischen
Ländern zeigt, wie eng die Entwicklung von
Frauenerwerbstätigkeit und Chancen-
gleichheit im Beruf mit einer Strategie „so-
zialer Investitionen“ des Wohlfahrtsstaates
zusammenhängt (Esping-Andersen 2002).
Zugleich muss nüchtern ausgesprochen
werden, dass eine solche Strategie nicht fi-
nanzierbar ist, wenn gleichzeitig an der
Subventionierung des traditionellen Fami-
lienmodells mit Hilfe des Ehegattensplit-
tings, der Mitversicherung von nicht be-
rufstätigen Ehefrauen und nicht zuletzt der
Minijobs festgehalten wird. Wer nicht be-
reit ist, dieses Problem anzupacken, sollte

über „flexible Lebensarbeitszeiten“ besser
schweigen.

5
Schlussbemerkung

Arbeitszeitpolitik im Betrieb und in der
Gesellschaft sind zwei Seiten einer Medail-
le. Arbeitszeitpolitik wird auf neue Weise
politisch: Der Kampf um Autonomie und
Partizipation im Arbeitsprozess ist ein
letztlich politischer Konflikt um die Kon-
trolle innerhalb von Betrieben und Unter-
nehmen; und der Konflikt um die Verein-
barkeit von Beruf und Kindern weitet die
Grenzen industrieller Konflikte auf das
Feld der Gesellschaftspolitik aus. Die Dis-
kussion um Arbeitszeitpolitik kann sich
deshalb nicht mehr auf kollektive Arbeits-
zeitregulierung allein konzentrieren, son-
dern umschließt zugleich die Frage der Or-
ganisation des Wohlfahrtsstaates und da-
mit die entschieden politische Frage, wie in
der Gesellschaft das Zusammenleben über-
haupt gestaltet werden soll. Können die
Gewerkschaften auf beiden Konfliktfeldern
Erfolge erzielen, werden sie als Reformkraft
der Arbeitszeitpolitik nicht nur den Cha-
rakter der industriellen Beziehungen nach-
haltig verändern.
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